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§ 1 Einführung 
A. Gegenstand und Ziel der Arbeit 

Im 4. Buch Mose, 25. Kapitel, wird berichtet, dass, als sich die Israeliten in 
Schittim niedergelassen haben, sich ihre Männer auf Frauen aus dem Volk 
der Miianiter einließen, die sie zum Kult eines anderen Gottes als Jahwe 
verführten. Dies löste Gottes Zorn gegen Israel aus. Als ein israelitischer 
Mann gewagt hat, eine Midianiterin in sein Zelt zu holen, hat dies für Entset-
zen und Empörung in Israel gesorgt. Pinhas, der Sohn Eleasers und Enkel des 
Priesters Aaron, hat den israelitischen Mann aus dem Stamm Simon und seine 
midianitische Frau mit einer Lanze erschlagen. Seine Tat fand Gefallen bei 
Gott, der ihn dafür wie folgt belohnte:  

„Darum sage: Siehe: ich gebe ihm meinen Bund des Friedens. Dieser soll ihm und seinen 
Nachkommen der Bund des ewigen Priestertums sein, weil er für seinen Gott geeifert und 
für die Israeliten Sühne geschafft hat.“1 

Mehrere tausend Jahre später wurde in einem Ort nicht weit von dem bibli-
schen Schittim die muslimisch-arabische Journalistin aus Israel Lucy Aharish 
zu einer Zielscheibe heftiger Kritik, weil sie den jüdischen Schauspieler Tza-
hi Halevy geheiratet hat. Die TV-Moderatorin habe den Schauspieler „ver-
führt, um dem Staat Israel zu schaden und jüdische Nachfahren daran zu 
hindern, die jüdische Dynastie fortzusetzen“.2  

Geschichtlich waren interreligiöse Ehen weltweit verboten bzw. wurden 
vermieden. In der westlichen Welt allerdings hat die Einführung der Zivilehe 
in Frankreich im Code Napoleon und in Deutschland im Bürgerlichen Ge-
setzbuch nach dem von Bismarck mit der römisch-katholischen Kirche ausge-
fochtenen Kulturkampf den religionsbedingten Ehehindernissen ein Ende 
gesetzt. Der Säkularismus als Trennung zwischen Religion und Recht hat in 
Europa hierzu geführt. Der Säkularisierungsprozess hat sich nicht in den 
Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas, der MENA-Region (Middle East 
and North Africa), so entwickelt wie in der westlichen Welt. Dort ist die 
Religion für das Eherecht prägend.  

Die Ehe ist eine besondere enge Verbindung zwischen zwei Menschen, die 
von der Religion oder vom Staat anerkannt wird und rechtliche Folgen entfal-
tet. Sie hat sowohl individuelle als auch soziale Dimensionen. Daher ist es 
nachvollziehbar, dass sie sowohl von den Religionen als auch vom Staat im 

 
1 4. Mose, 25, 12–13 (Luther Bibel 2017).  
2 Föderl-Schmid, Die Hochzeit, die angeblich die „jüdische Dynastie“ bedroht, Süd-

deutsche Zeitung, 12.10.2018.  
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Laufe der Geschichte geregelt wurde. Sowohl das staatliche Recht als auch 
das religiöse Recht regeln insbesondere folgende Fragen der Ehe: Wer darf 
wen heiraten? Und unter welchen Bedingungen? Und welche Wirkungen 
entfaltet dieses Rechtsgeschäft?  

Vor diesem Hintergrund ist auch nachvollziehbar, dass Religionen und 
Staaten im Laufe der Geschichte Ehen von Menschen aus unterschiedlichen 
Religionen verboten oder einschränkten, weil sie eine Herausforderung für 
die Religionen und ihre Gemeinschaften darstellen. Es liegt auf der Hand, 
dass diese Ehen die Grenzen der religiösen Gruppen durchbrechen und religi-
öse Identitäten dadurch in Frage stellen. Sie schaffen einen neuen Raum, in 
dem die sozialen Grenzen und Hierarchien sich lösen.3  

Die Verfasserin möchte die Frage der rechtlichen Stellung der interreligiö-
sen Ehen im Zusammenhang der MENA-Staaten untersuchen, in welchen die 
Religion noch eine prägende Rolle im Rechtswesen ausübt. Dort ist die Ehe 
weitestgehend vom religiösen Recht geregelt. Die Arbeit untersucht rechts-
vergleichend die Rechtsordnungen von drei Ländern der MENA-Region: 
Israel, Libanon und Tunesien. Die Wahl der untersuchten Länder hängt damit 
zusammen, dass in zwei von ihnen interreligiöse Ehen auch für die Staaten 
eine existentielle Herausforderung darstellen, nämlich in Israel und im Liba-
non. Die Arbeit untersucht, inwieweit sich die Verflechtung zwischen dem 
religiösen Recht und dem staatlichen Recht im besonderen Kontext der mul-
tikonfessionellen Gesellschaften auf den Status der interreligiösen Ehen aus-
wirkt. In Israel und im Libanon gilt im Bereich des Familien- und Erbrechts 
die interpersonale Rechtsspaltung. Hiernach ist jeder dem religiösen Recht 
seiner Religionsgemeinschaft unterworfen. Im Gegensatz zu diesen beiden 
Ländern hat das dritte Land Tunesien eine religiös eher homogene Gesell-
schaft. Tunesien hat im Bereich des Familien- und Erbrechts ein einheitliches 
Recht erlassen, welches auf alle Tunesier unabhängig von ihrem Glauben 
anwendbar ist.  

Das Ziel der Arbeit ist herauszufinden, ob und inwieweit die Stellung der 
Religion in der Rechtsordnung den Status der interreligiösen Ehen beeinflus-
sen kann. Es wird untersucht, inwieweit sich die interpersonale Rechtsspal-
tung auf diesen Status auswirkt. Ferner wird bei der Untersuchung ein beson-
deres Augenmerk daraufgelegt, ob die privilegierte Stellung einer bestimmten 
Religion auf die Regelung der interreligiösen Ehen Relevanz hat. In Tunesien 
und in Israel haben der Islam bzw. das Judentum eine besondere Stellung in 
der Rechtsordnung, während im Libanon die drei monotheistischen Religio-
nen gleichbehandelt werden. 

 
3 Fogiel-Bijaoui, J. Isr. Hist. 36 (2017), 103, 104.  
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B. Bedeutung der Arbeit 

Das Phänomen der interreligiösen Ehen und der daraus entstehenden Misch-
familien zieht zunehmend die Aufmerksamkeit der Forschung, insbesondere 
im Westen und vor allem in den angelsächsischen Gesellschaften, auf sich. 
Interreligiöse Ehen werden allerdings wenig in den Ländern der MENA-
Region behandelt. Auf der Ebene der soziologischen Forschung stellt die von 
Sylvie Fogiel-Bijaoui herausgegebene Studie zu den gemischten Familien in 
Israel einen ausführlichen und vielseitigen Beitrag dar, um diese Forschungs-
lücke zu schließen.4 Bezüglich des Libanons hat sich Anne Françoise Weber 
mit den muslimisch-christlichen Paaren im sozialen Gefüge befasst.5 So hat 
auch Marie-Rose Tannous in ihrer theologischen Dissertation die muslimisch-
christlichen Ehen behandelt.6  

Es ist auch eine neue soziologische Arbeit zu verzeichnen, die sich mit der 
Akzeptanz der interreligiösen Ehen in den Ländern mit einer muslimischen 
Mehrheit befasst.7 Es sind aber keine juristisch orientierten Arbeiten vorhan-
den, die sich umfassend und spezifisch den interreligiösen Ehen in der Regi-
on widmen. So konzentriert sich die Arbeit von Hubert Kotzur über christ-
lich-muslimische Ehen auf interreligiöse Ehen in deutsch-maghrebinischen 
Rechtsverhältnissen.8 Die vorliegende Arbeit ist damit die erste juristische 
Arbeit im deutschsprachigen Raum, die sich spezifisch mit interreligiösen 
Ehen in ausgewählten Ländern der MENA-Region beschäftigt. Es ist auch die 
erste Arbeit, die das Recht interreligiöser Ehen zwischen Israel und zwei 
arabischen Staaten vergleicht.  

C. Gang der Arbeit 

Ausgangspunkt der Untersuchung ist die religiös-rechtliche Basis der interre-
ligiösen Ehen. Dabei wird die Frage beantwortet, wie sich die drei monotheis-
tischen Religionen im Laufe der Zeit bezüglich Ehen ihrer Mitglieder mit 
Angehörigen anderer Glauben positioniert haben. Anschließend wird unter-
sucht, welchen Status interreligiöse Ehen in den untersuchten Ländern haben. 
Durch die Nebeneinanderstellung des Status dieser Ehen im religiösen und im 
staatlichen Recht wird das Ziel verfolgt herauszufinden, welchen Einfluss das 
religiöse Recht auf das Regime dieser Ehen in den untersuchten Staaten hat. 
Außerdem wird untersucht, wie sich die Verflechtung zwischen staatlichem 
und religiösem Recht auf die Behandlung dieser Ehen auswirkt. Danach wird 

 
4 Fogiel-Bijaoui, J. Isr. Hist. 36 (2017), 103.  
5 Weber, in: Dieskens, 13–32. 
6 Tannous, Les mariages islamo-chrétiens, 8. 
7 Van Niekerk / Verkuyten, Int. J. Psych. Relig. 28 (2018), 257, 257.  
8 Kotzur, Kollisionsrechtliche Probleme christlich-islamischer Ehen. 
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die Hypothese geprüft, ob die Rechtslage der interreligiösen Ehen in den 
untersuchten Rechtsordnungen mit den Bestimmungen über die Menschen-
rechte vereinbar ist. Anschließend soll die Frage beantwortet werden, in wel-
chem Zusammenhang die grundsätzliche Stellung der Religion in der Rechts-
ordnung mit dem Status interreligiöser Ehen steht.  



Erster Teil 

 Die historische Entwicklung des Status interreligiöser 
Ehen in den monotheistischen Religionen 

Erster Teil: Die historische Entwicklung des Status interreligiöser Ehen 
Die Religionen sind nicht nur Erklärungen der Existenz, sondern auch norma-
tive Ordnungen. Sie regeln die Beziehung des Gläubigen sowohl zu den ande-
ren Menschen als auch zu den Gottheiten. In der Beziehung zu den Menschen 
unterscheiden meistens die Religionen zwischen den Glaubensgeschwistern 
und den Nichtgläubigen. Dabei sind die normativen Aspekte in den Religio-
nen sehr unterschiedlich ausgeprägt. Außerdem sind religiöse Normen nicht 
in Stein gemeißelt. Die Untersuchungen der Geschichte der Religionen bele-
gen dies. In den nächsten Abschnitten untersuche ich die Entwicklung der 
Stellung interreligiöser Ehen in den drei wichtigsten Religionen der unter-
suchten Länder: Judentum, Christentum und Islam.  

§ 2 Judentum 
§ 2 Judentum 
Die folgenden Darstellungen beruhen sowohl auf historisch und archäo-
logisch belegten als auch auf biblischen Überlieferungen. Auch wenn die 
biblischen Erzählungen eine fiktive Dimension haben, sind sie jedoch für die 
Entstehung der jüdischen Tradition von entscheidender Bedeutung.1 Beson-
ders wichtig ist hierbei, Glaubensinhalte darzustellen. 

A. Geschichtliche Entwicklung des Judentums 

Die geschichtliche Entwicklung des jüdischen Volkes und seiner Religion 
wird zeigen, dass dabei das verheißene Land eine entscheidende Rolle spielt. 
Genauso wichtig ist auch das Fortbestehen des Volkes als eine solidarische 
Gemeinschaft, die sich deutlich von anderen Völkern abgrenzt. Es ist offen-
sichtlich, dass diese Faktoren bei der Erläuterung der interreligiösen Ehen in 
Israel ausschlaggebend sind.  

Die israelischen Stämme drangen in das Land Syrien mit anderen halbno-
madischen Stämmen vom Süden und Osten in der mittleren Bronzezeit (etwa 

 
1 Claus, Das alte Israel, 6–7; Kraus, in: Mann / Heuss, 253.  
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2100–1600 v. Chr.). Anfangs waren sie Nomaden und haben auf der Suche von 
Weideboden umhergeirrt. Die biblische Überlieferung belegt diese Lebenswei-
se bei den Erzvätern Israels, Abraham, Isaak und Jakob. Ferner hebt sie die 
Bedeutung von Abkommen und Verträgen mit der sesshaften Bevölkerung 
hervor.2 So hat Abraham für seine Frau Sarah eine Grabstätte in Hebron (Ka-
naan) von der sesshaften Bevölkerung (Hethiter) gekauft.3 Er selbst räumt ein: 
„Ich bin nur ein Fremder bei euch und besitze kein eigenes Land. Überlasst mir 
ein kleines Grundstück für ein Familiengrab, ich will es euch bezahlen.“ 

Die Amoriter wohnten im bergigen und wüstennahen Hinterland, während 
die Kanaanäer in den phönikischen Küstengebieten im Norden lebten. In der 
zweiten Hälfte des zweiten Jahrtausends v. Chr. drangen neue Völker in das 
Gebiet ein: Neben den israelischen Stämmen waren dies die Ammoniter und 
Moabiter, während in den südlichen Küstengebieten die Philister vermutlich 
aus der Ägäis kamen.4 Die aus der Wüste stammenden hebräischen Stämme 
haben sich um eine Landnahme bemüht. Da die Küste von städtischer, stark 
bewaffneter Bevölkerung besiedelt war, blieben für die Hebräer die weniger 
attraktiven Siedlungen am Rande.5 Als die Hebräer mehr Selbstbewusstsein 
gewonnen hatten, fingen sie an, nach besseren Siedlungen zu trachten. Dies 
wird von vielen biblischen Erzählungen belegt. Von zahlreichen Kämpfen 
zwischen der angesiedelten städtischen Bevölkerung, den Kanaanäern, und 
den Stämmen aus dem Hinterland wird in der Bibel berichtet.6 Jahwe, der 
Gott der Juden, hat seinem auserwählten Volk in ihren Kämpfen gegen die 
zahlreichen benachbarten Völker um Land geholfen, nicht zuletzt, indem er 
ihm aus seiner Mitte Retter geschickt hat.7  

Die Geschichte Jahwes mit den Juden beginnt mit Abraham, ihrem Vorva-
ter. Jahwe hat ihm befohlen, sein Land zu verlassen und in das Land zu zie-
hen, das er ihm zeigt.8 Jahwe hat dem bisher kinderlosen Abraham verspro-
chen, der Vater vieler Nationen zu werden.9  

Die Juden begegnen aber anderen Völkern im verheißenen Land. Daher 
kann ihre Geschichte im Alten Testament im Wesentlichen als ein Dreieck 
von Verhältnissen erklärt werden: Gott, das Gesetz und das Land. Gott hat 
den Juden das Land und ihnen Schutz und Gunst in ihrem Kampf gegen ande-

 
2 Abraham schließt mit dem König der Philister Abimelech einen Vertrag, damit er im 

Land der Philister, wo er sich lange aufgehalten hat, ungestört einen Brunnen nutzen darf. 
Es handelt sich um Beerscheva (1. Mose, 21).  

3 1. Mose, 23.  
4 Maier, Das Judentum, 21.  
5 Claus, Das alte Israel, 15.  
6 Claus, Das alte Israel, 19–21.  
7 Claus, Das alte Israel, 19–21.  
8 1. Mose, 12.  
9 Maier, Das Judentum, 32.  
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re Völker um die Herrschaft versprochen. Dafür müssen sie als sein Volk 
seine ihnen durch die Propheten vermittelten Gebote beachten. Dies ist der 
Bund zwischen Gott und seinem Volk, ein Bund des Gehorsams und der 
Hingebung des Volkes und der Gunst und des Schutzes durch Jahwe.10  

Nach einer Hungersnot wanderten die Söhne von Jakob nach Ägypten, wo 
Joseph ein hohes Ansehen erlangte. Mit der Zeit wurden sie aber von den 
Ägyptern zur Fronarbeit verdammt.11 Aus der Sklaverei in Ägypten flohen sie 
unter der Führung Moses. Durch ein einschneidendes Ereignis gelang ihnen 
die Flucht durch das trocken gewordene Rote Meer.12 Moses versprach den 
Israeliten, sie ins verheißene Land Kanaan zurückzuführen. Am Gottesberg 
Horeb hat Moses die zehn Gebote empfangen. Die Sinai-Offenbarung stellt 
das Fundament für den Jahwe-Kult dar, eine Art Magna Charta.13 Wegen 
seines mangelnden Vertrauens in Jahwe musste das jüdische Volk 40 Jahre in 
der Sinai Wüste umherirren.14  

Nach der biblischen Überlieferung war es Moses verwehrt, in das verhei-
ßene Land einzutreten. So hat er Josua damit beauftragt, die Eroberung des 
Landes der Kanaaniter auszuführen.15 Um die Siege zu sichern und die neuen 
Eroberungen in israelischer Gewalt zu behalten, hat Josua mit anderen aus 
dem Land jenseits des Euphrats ausgewanderten Stämmen Bündnisse ge-
schlossen. Die Begründung dieser Bündnisse bedurfte eines bedeutenden 
verbindenden Elements der Religion. So hat Josua die Vertreter der Zwölfer-
stämme Israels in Sichem aufgerufen, allein Jahwe als einzigen Gott Israels 
zu verehren und sich von den anderen Göttern fernzuhalten. Also war das 
Fundament des jüdischen Volkes der Bund mit Jahwe.16 Die neue Gemein-
schaftsordnung beruhte auf dem Dienst für Jahwe und die Beachtung seiner 
Gebote.17 Mit diesem Fundament sollten sich die Stämme Israels von anderen 
um das Land konkurrierenden Völkern abgrenzen. Der Jahwe-Kult war die 
gemeinsame Basis der israelischen Stämme. Er diente als entscheidendes 
Element zum kanaanäisch-philistischen Gegenpart. Demzufolge betrachteten 
sich diese Stämme als ein Volk und als eine unzertrennliche und solidarische 
Gemeinschaft. Diese sollte für das richtige Verhalten eines jeden Einzelnen 
sorgen. Das Scheitern eines Einzelnen in der Treue zu Jahwe brachte Unheil 
für das ganze Volk.18 

 
10 4. Mose, 26, 17–18. 
11 2. Mose, 1, 11.  
12 2. Mose, 33. 
13 Maier, Das Judentum, 39.  
14 Collins, Biblic. Theol. Bull. 24 (1994), 152, 156.  
15 Ranke, Geschichte des Altertums, 45.  
16 Kraus, in: Mann / Heuss, 246. 
17 Es wird in diesem Zusammenhang auf den Leviticus hingewiesen Gaß, MThZ 64 

(2013), 214, 217.  
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Angesichts der ständigen Gefahr durch die benachbarten Völker, insbeson-
dere die Küstenvölker, nämlich die Kanaaniter und die Philister, war den israe-
lischen Stämmen ihr Zusammenhalt von entscheidender Bedeutung. Dafür 
mussten sie an Jahwe als ihren Gott festhalten. Die Begegnung mit der sess-
haften kanaanäischen Urbevölkerung und die Übernahme des Ackerbaus ha-
ben den jüdischen Stämmen den im Ackerbau verwurzelten Kult vom ka-
naanäischen Gott Baal nähergebracht. Darin wurde eine Gefahr für den israeli-
schen Jahwe-Kult und den Zusammenhalt der israelischen Stämme gesehen.19 

Um die andauernde Gefahr durch die Philister und andere Völker einzu-
dämmen, taten sich die Juden unter der Herrschaft eines Königs zusammen 
und bildeten ein organisiertes und starkes Heer.20 So hat David als erster ein 
jüdisches Königreich errichtet.21 Während der Regierungszeit seines Sohnes 
Salomos hat das jüdische Reich seine Blütezeit erlebt. Unter ihm hat der 
Außenhandel floriert. Im Gegensatz zu David, der seine Macht durch Erobe-
rungen durchgesetzt hat, griff Salomo eher zu diplomatischen Mitteln.22 So 
hat er eine intensive Heiratspolitik geführt. Er hat viele ausländische Frauen 
zu sich genommen. Er hat sich z. B. mit der Tochter eines Pharaos vermählt.23 
Wichtig ist auch, dass Salomo den ersten Tempel gebaut hat. Der Tempelkult 
war im salomonischen Reich staatlich und königlich.24  

586 v. Christus fiel das Königreich Juda in die Hände der Babylonier. Der 
größte Teil der Juden wurde mit nach Babylonien in Gefangenschaft genom-
men. Während des babylonischen Exils haben die Juden die Gebote Gottes 
erfüllt als Zeichen ihrer Treue zu Jahwe und als Weg, die Verbundenheit ihres 
Gemeinwesens zu stärken. Sie haben sehnsüchtig im Exil auf die Rückkehr 
und Wiedereroberung des Landes gehofft.25 Im Jahr 538 v. Christus erlaubte 
der persische König Xerxes ihnen die Rückkehr in die alte Heimat. Zwei be-
deutende Juden ernannte er dort zu Statthaltern. Sie sollten das jüdische Leben 
dort wieder organisieren und den Bund des Volkes mit Gott erneuen und stär-
ken.26 Es handelte sich um Ezra und Jeremia, die bei dem Verbot der interreli-
giösen Ehen für Juden eine entscheidende Rolle spielen werden. Zu diesem 
Zeitpunkt haben die Juden ihren Tempel zum zweiten Mal erbaut.  

 
18 Maier, Das Judentum, 47.  
19 Kraus, Israel, 257–258; Richter 2, 11: „Da taten die Israeliten, was dem HERRN 

mießfiel, und dienten den Baalen“. 
20 Samuel 2, 5.  
21 Es waren Königreiche: Israel im Norden und Juda im Süden.  
22 Clauss, Das Alte Israel, 41.  
23 Kraus, Israel, 272.  
24 Maier, Das Judentum, 59.  
25 Trepp, Die Juden, 31.  
26 Trepp, Die Juden, 33–34.  



 § 2 Judentum 9 

Unter römischer Herrschaft gab es zahlreiche Aufstände, die im Jahr 70 
n. Chr. zu der zweiten Zerstörung des Tempels und zum Anfang der jüdischen 
Diaspora geführt haben. Während der Diaspora lebten die Juden in verschie-
denen Teilen der Welt und wurden diskriminiert und zum Teil verfolgt.27 Der 
Zusammenhalt über die Grenzen der Länder, in denen sie gelebt haben, war 
entscheidend für die Juden.28 Dies kann man auf die Anfänge der israelischen 
Stämme zurückführen, die von der nomadischen Kultur sehr geprägt waren. 
Hauptmerkmal dieser Kultur war eine starke Solidarität innerhalb der Groß-
familie. Aus diesem Grund war es äußerst wichtig, innerhalb der Familie zu 
heiraten. Das männliche Familienoberhaupt konnte die Loyalität seiner männ-
lichen Mitglieder garantieren, da sie mit Frauen aus seiner Familie verheiratet 
waren.29  

Auch die Beachtung des Gesetzes Gottes, des jüdischen Rechts (Halacha), 
war ein Zement für das Volk über die Grenzen hinweg und ein Garant des 
Fortbestehens als Volk, so dass es sich nicht in der Diaspora aufgelöst hat. 
Die Diaspora endete offiziell mit der Gründung des Staates Israels im Jahr 
1948.  

B. Ein Überblick über das jüdische Recht 

I. Die Bedeutung des jüdischen Rechts 

Das jüdische Recht entstammt dem Willen Jahwes, der es seinem Volk durch 
seinen Propheten Moses im Bundesschluss seinem Volk vermittelt hat.30 Es 
wird als Halacha bezeichnet (hebr. Gehen). Demzufolge wandelt der Mensch 
auf Erden nach den Regeln, die Gott ihm auferlegt hat.31  

Das Recht ist eine sehr bedeutende und zentrale Komponente des Juden-
tums. Das jüdische Recht befasst sich sowohl mit dem Verhältnis des Men-
schen zu seinem Gott als auch zu seinen Mitmenschen. Die Verhaltensregeln 
sind das Herz der Religion. Ihre Beachtung belegt die Treue der Juden zu 
Jahwe und seinen Geboten und Verboten. 

Es wird geglaubt, dass die komplette Halacha, sowohl die geschriebene 
Offenbarung als auch die mündliche Überlieferung, göttliches Recht darstellt. 
Sogar Gott selbst kann die Verbindlichkeit dieses Rechts nicht in Frage stel-
len. An die immerwährende Verbindlichkeit der Halacha erinnert sich der 
orthodoxe Jude täglich nach seinem morgigen Gebet.32 

 
27 Safran, Israel Studies 10 (2005), 36, 38.  
28 Bunzl, Demographische Informationen 1986, 92–94.  
29 Clauss, Das alte Israel, 26. 
30 Alt, Die Ursprünge des israelitischen Rechts, 3.  
31 Doe, Comparative Religious Law, 27; Pahud De Mortanges / Bleisch Bouzar / Bollag 

u. a., Religionsrecht, 11.  
32 Cohn, Scripta Hierosolymitania 16 (1966), 55, 57. 
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Da die Juden nach der ersten und der zweiten Zerstörung des Tempels in 
verschiedenen Ländern verstreut waren, mussten sie sich den Gesetzen der 
dort herrschenden Autoritäten beugen. Dieses Prinzip lautet dina de malchuta 
dina (das Gesetz des Königs ist Gesetz). Diese Unterwerfung wird auch als 
von Gott gewollt dargestellt. Im Leviticus (Drittes Buch Mose) heißt es: 
„Durch die Einhaltung meiner Gebote soll der Mensch leben.“ Daraus wurde 
hergeleitet, dass nur wenn die Befolgung von Gottes Geboten das Leben eines 
Judens gefährdet, er davon abweichen darf.33 Problematisch war die Unter-
werfung der Juden unter das Gesetz des Königs nicht im Bereich der Verwal-
tung und der Steuer. Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden waren dem 
Gesetz des Königs unterstellt. Beziehungen zwischen Juden innerhalb des 
Ghettos waren dem jüdischen Recht unterworfen. Streitigkeiten über das 
Land sollte dem Recht des Königs unterliegen. Darüber hinaus durften Juden 
ihre Streitigkeiten nicht vor nichtjüdischen Gerichten austragen.34 

Hervorzuheben ist, dass es –anderes als bei den Katholiken – im Judentum 
keine zentrale Instanz gibt, die bestimmt, was Recht ist. Das Judentum hat 
sich außerdem in verschiedene Richtungen entwickelt: Es gibt das orthodoxe 
und das progressive Judentum. Unter das progressive Judentum lassen sich 
das Reformjudentum, das konservative Judentum und der Rekonstruktionis-
mus einordnen.35 Gemeinsamkeit der Strömungen des progressiven Juden-
tums ist die Einsicht in die Notwendigkeit, die Offenbarung historisch-kri-
tisch auszulegen und ihre Inhalte an die Erfordernisse der Gegenwart anzu-
passen.36 Als orthodoxe Juden lassen sich diejenigen Juden beschreiben, die 
ihren Glauben und ihre Bräuche trotz der Aufklärung und der Emanzipation 
nicht änderten. 

Die Darstellungen des jüdischen Rechts der Eheschließung beziehen sich 
auf die orthodoxe Auslegung, die in Israel allein vom Staat anerkannt wird.37 

II. Die Quellen des jüdischen Rechts 

Die Quellen des jüdischen Rechts sind wie folgt:  

1. Die Tora 

Die Tora bedeutet Gebot, Weisung oder Belehrung. Sie ist der erste Teil des 
Tanach, der hebräischen Bibel. Sie entspricht den fünf Büchern Mose, nach 

 
33 Cohn, Scripta Hierosolymitania 16 (1966), 55, 56. 
34 Cohn, Scripta Hierosolymitania 16 (1966), 55, 62. 
35 Rosenthal / Homolka, Das Judentum, 7. 
36 Rosenthal / Homolka, Das Judentum, 6–8. 
37 Trepp, Die Juden, 177. 
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